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Sachverhalt:

Bei L. wurde Krebs der Bauchspeicheldrüse (Pankreaskarzinom) mit Lebermetastasen diagnostiziert. Daraufhin begab sich L. nach Deutschland zu einer operativen Pankreasresektion ins Klinikum G., wo eine „Selektive Interne Radiotherapie“ (SIRT) durchgeführt wurde. Die Helsana lehnte es ab, die im Ausland angefallenen Behandlungskosten aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zu bezahlen, da es sich bei der SIRT nicht um eine Pflichtleistung handle.

Erwägungen:

Zur Diskussion steht eine Auslandbehandlung nach Art. 36 Abs. 1 KVV, wonach das EDI die Leistungen nach den Art. 25 Abs. 2 und 29 KVG bezeichnet, deren Kosten von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung im Ausland übernommen werden, wenn sie in der Schweiz nicht erbracht werden können (E. 1).
Für die Streitfrage, ob die obligatorische Krankenpflegeversicherung für die in Deutschland durchgeführte stationäre SIRT aufzukommen hat, ist auf Art. 34 KVG zu verwiesen, nach dessen Abs. 2 in Verbindung mit Art. 36 Abs. 1 und 2 KVV eine entsprechende Leistungspflicht nur zu bejahen ist, wenn entweder ein Notfall vorliegt oder die - vom allgemeinen Leistungskatalog gemäss Art. 25 Abs. 2 und 29 KVG erfasste - medizinische Behandlung in der Schweiz nicht erbracht werden kann. Voraussetzung für eine Auslandbehandlung ist, dass die mögliche Behandlung in der Schweiz mit einem wesentlichen und deutlich höheren Risiko verbunden ist als diejenige im Ausland (E. 2).

Die im Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zu erbringenden Leistungen haben gemäss Art. 32 Abs. 1 KVG den Kriterien der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit zu genügen, wobei die Wirksamkeit nach wissenschaftlichen Methoden nachgewiesen sein muss (E. 3). Die Wissenschaftlichkeit und Wirksamkeit einer Behandlungsart beurteilt sich nicht retrospektiv nach dem im Einzelfall konkret eingetretenen Behandlungsergebnis, sondern allgemein im Voraus auf Grund der verfügbaren wissenschaftlichen Methoden. Gründe der Rechtsgleichheit schliessen es aus, die Leistungspflicht vom Verlauf des Einzelfalles abhängig zu machen. Dass im vorliegenden Fall die Behandlung erfolgreich war, ist somit nicht ausschlaggebend. Auch wird nicht geltend gemacht, es lägen Studien vor, die die SIRT in der hier gegebenen Behandlungssituation bereits als wissenschaftlich anerkannt ausweisen. Bei dieser Sachlage kann die Kostenübernahme auch unabhängig von der Frage der Auslandbehandlung abgelehnt werden (E. 5.2).

